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(Änderung der bisher geltenden Satzung vom 22.11.2002  

durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20.11.2009) 

 
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen "Ski-Club Au e.V.". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Au bei Bad Aibling und ist im Vereinsregister Traunstein 

unter der Nummer VR 41006 eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 
 § 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 
 
(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsgemäße Zwecke 

verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und – in ihrer Eigen-

schaft als Mitglieder – auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der 

Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.  

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Ver-

einsvermögen. 

 
 

§ 3 Vereinstätigkeit 
 
(1) Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

- das Ausrichten von Veranstaltungen im Leistungs-, Breiten- und Freizeitsport, 

- Durchführung von Versammlungen, Vorträgen und Kursen, 

- sachgemäße Ausbildung und Einsatz von Übungsleitern. 

(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

(3) Der Verein hat seine Hauptaktivitäten im Wintersport und im Sommer im Rad- und 

Ausdauersport. 

 
 

§ 4 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 
 
(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
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§ 5 Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Mit Beschlussfas-

sung beginnt die Mitgliedschaft.  

Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters. 

(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden. 

Über den Widerspruch entscheidet der Vereinsausschuss. 

 
 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist zum Ende des Ge-

schäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten möglich. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher 

Weise gegen den Vereinszweck verstößt, in sonstiger Weise sich grober und wiederholter 

Verstöße gegen die Vereinssatzung schuldig gemacht hat oder innerhalb eines Jahres 

seiner Beitragspflicht trotz zweimaliger, schriftlicher Mahnung nicht nachgekommen ist. 

Zur Antragstellung ist jedes Vereinsmitglied berechtigt. 

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vereinsausschuss mit 2/3-Mehrheit der abgege-

benen gültigen Stimmen. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

Gegen den Beschluss des Vereinsausschusses ist innerhalb von 4 Wochen nach Bekannt-

gabe die schriftliche Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet 

alsdann mit 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf ihrer nächsten Mitglie-

derversammlung. 

(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschafts-

verhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbe-

sondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon jedoch unberührt. 

 
 

§ 7 Beiträge 
 
(1) Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag (Geldbeitrag) zu leisten. Dieser ist im Voraus 

im Januar eines Jahres zu entrichten bzw. wird per Lastschrift eingezogen. Die Fälligkeit 

tritt ohne Mahnung ein. Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Notlage ge-

raten ist, kann der Betrag gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder teilweise 

erlassen werden. Über ein Stundungs- oder Erlassgesuch entscheidet der Vorstand. 

(2) Alle Beiträge werden durch die Mitgliederversammlung festgelegt. 
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§ 8 Stimmrecht und Wählbarkeit 

 
(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. Bei der Wahl des 

Jugendleiters sind auch die Jugendlichen stimmberechtigt, die das 14. Lebensjahr vollen-

det haben. 

(2) Mitglieder, die kein Stimmrecht haben, können an den Mitgliederversammlungen teil-

nehmen. 

(3) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

(4) Wählbar sind alle volljährigen Vereinsmitglieder. Wählbar sind auch abwesende Mit-

glieder, wenn eine Erklärung über die Annahme einer Wahl vorliegt. 

 
 

§ 9 Organe des Vereines 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand, der Vereinsausschuss und die Mitgliederversamm-

lung. 

 
 

§ 10 Vorstand 
 
Vorstand im Sinne von § 26 BGB ist der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Sie vertreten 

den Verein nach außen, und zwar gerichtlich und außergerichtlich. Jeder ist allein vertre-

tungsberechtigt. Im Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsitzende zur Ausübung 

der Befugnisse des Vorstandes jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzenden befugt. 

 
 

§ 11 Vereinsausschuss 
 
(1) Die Mitglieder des Vereinsausschusses werden von der ordentlichen Mitgliederver-

sammlung jedes 2. Jahr neu gewählt. 

(2) Dem Vereinsausschuss gehören normalerweise an: 

a) der Vorsitzende 

b) der stellvertretende Vorsitzende 

c) der/die Kassenwart(e) 

d) der Schriftführer 

e) der Jugendwart 

f) der Sportwart 

g) der Gerätewart 

Daran ist die Mitgliederversammlung jedoch nicht gebunden. Sie kann weitere oder auch 

weniger Ausschussmitglieder, deren Aufgabenbereiche sie bestimmen kann, wählen. 

Für Ausschussmitglieder, die während des Jahres ausscheiden, kann der Vereinsaus-

schuss Ersatzmitglieder bestellen. 

(3) Der Vereinsausschuss leitet den Verein. Er führt die Beschlüsse der Mitgliederver-

sammlung durch und beschließt über alle Angelegenheiten, welche nicht durch die Mit-

gliederversammlung geregelt wurden. 
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Im Rahmen der Satzung, der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vereinsaus-

schusses sind die einzelnen Ausschussmitglieder für die laufende Vereinsarbeit wie folgt 

zuständig: 

a) Vorsitzender: 

Er vertritt den Verein nach außen und ist für alle Entscheidungen zuständig, die 

aufgrund Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedürfen, soweit sie nicht für 

den Verein von grundsätzlicher Bedeutung sind. Für solche Entscheidungen ist die 

Zustimmung des Vereinsausschusses nicht erforderlich. Der Vereinsausschuss ist 

über solche Entscheidungen jedoch zu unterrichten. 

Der Vorsitzende führt außerdem den Vorsitz in der Mitgliederversammlung und im 

Vereinsausschuss. 

b) Stellvertretender Vorsitzender: 

Er vertritt den Vorsitzenden bei dessen Verhinderung. 

c) Kassenwart: 

Er/Sie erledigt/erledigen alle Kassengeschäfte und die Mitgliederverwaltung. 

d) Schriftführer: 

Er fertigt die erforderlichen Protokolle an und erledigt die schriftlichen Arbeiten. 

e) Jugendwart: 

Er ist zuständig für sportliche Veranstaltungen und besondere Belange der Ju-

gendlichen. 

f) Sportwart: 

Er ist zuständig für sportliche Veranstaltungen. 

g) Gerätewart: 

Er ist zuständig für die Herrichtung und Unterhaltung der Geräte. 

(4) Sitzungen des Vereinsausschusses finden auf Einladungen des Vorstandes statt. Die-

ser ist zur Einberufung einer Sitzung verpflichtet, wenn drei Ausschussmitglieder es ver-

langen. Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Ausschussmit-

glieder anwesend sind. 

 
 

§ 12 Mitgliederversammlung 
 
(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet im Früh-

jahr eines jeden Jahres statt. Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder zwei Wochen 

vorher schriftlich, unter Angabe der Tagesordnung einzuladen. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb zwei Wochen einzuberufen 

wenn der Vorstand oder der Vereinsausschuss dies beschließen oder wenn mindestens 

1/4 aller Mitglieder (ab vollendetem 16. Lebensjahr) dies verlangt. 

(3) Die Einladung erfolgt wie bei der ordentlichen Mitgliederversammlung. 

(4) Die Mitgliederversammlungen sind durch den Vorstand einzuberufen. 

(5) Die Tagesordnung für die ordentliche Mitgliederversammlung muss folgende Punkte 

enthalten: 

 Bericht des Vorstands 

 Bericht des Jugend- und des Kassenwarts 

 Bericht des Kassenprüfers 

 Berichte der weiteren Ausschussmitglieder 

 Entlastung des Vorstands und der übrigen Vorstandsmitglieder 

 Wahlen 

 Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 
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(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig. Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf 

sich vereint.  

(7) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 

(8) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden, stimmbe-

rechtigten Mitglieder. 

(9) Anträge können von allen Mitgliedern gestellt werden. Über Anträge, die beim Vor-

stand nicht spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich eingehen, kann nur 

mit Zustimmung des Vorstands abgestimmt werden. 

(10) Wahlen und Abstimmung erfolgen geheim und schriftlich, wenn mindestens 10 

stimmberechtigte Mitglieder dies verlangen. 

(11) Mehrere Wahlen und Abstimmungen können in einem Wahlgang erledigt werden. 

(12) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vereinsausschusses ist 

jeweils ein Protokoll anzufertigen, welches vom Schriftführer und vom Vorsitzenden zu 

unterschreiben ist. 

 
 

§ 13 Kassenprüfung 
 
(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählten zwei Prüfer 

überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines einschließlich der Kassen von 

Untergliederungen. Den Kassenprüfern sind sämtliche relevanten Unterlagen und Infor-

mationen zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis ist jährlich in der Mitgliederver-

sammlung zu berichten. 

(2) Sonderprüfungen sind möglich. 

(3) Art und Umfang der Kassenprüfung sowie die Veranlassung von Sonderprüfungen 

sind in der Finanzordnung geregelt 

 
 

§ 14 Auflösung des Vereins 
 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, so-

weit diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist und 

mindestens 2/3 der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sind. Zur Beschluss-

fassung selbst ist eine 3/4-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. 

Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, ist innerhalb von vier Wochen erneut 

eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die unabhängig von der Anzahl der anwesen-

den Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einladung zur erneuten Mitgliederver-

sammlung hinzuweisen.  

(2) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vor-

standsmitglieder. 

(3) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt 

sein Vermögen an die Gemeinde Bad Feilnbach mit der Auflage, das erhaltene Vermögen 

ausschließlich und unmittelbar für die sportliche Jugendförderung im Gemeindeteil Au zu 

verwenden. 
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§ 15 Inkrafttreten 

 
Die Satzungsänderung wurde in der Mitgliederversammlung am 20.11.2009 mit der er-

forderlichen Mehrheit von 2/3 (vgl. § 10 Nr. 8) der anwesenden stimmberechtigten Mit-

glieder in der vorliegenden Fassung beschlossen. Die Änderung tritt mit sofortiger Wir-

kung in Kraft. 

 
 
 
Unterschriften: .................................  ................................. 

     1. Vorstand    2. Vorstand 

 

 

 

 

    .................................  ................................. 

     1. Kassier    2. Kassier 

 

 

 

 

    ................................. 

     Schriftführer 


